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+ Siehe § 9 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni 

1960 (BGBI. I S. 341). 



I. 	 Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 45/70 

ist durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekenn- 


zeichnet. 


Der plan erfaßt ein Gelan.de östlich der Siedlung Wolfs- 


kuhle und nördlich der Straße Hellweg. 


11. 	 Allgemeines 


Der Rat der Stadt hat in der Sitzung am 28. 6. 'I961 die 


Aufstellung von Bebauungsplänen für den Bereich Leithe- 


Freisenbruch-Horst (Oststadt) beschlossen. Gemäß diesem 


RatsbeschluR sind bisher mehrere Verfahren durchgeführt 


worden, einige befinden sich noch in der Abwicklung, an-


dere in Vorbereitung. Insbesondere sind hier die grofieren 


bereits rechtskraftigen Bebauungspläne für die Erschlie- 


Bungsgebiete Isinger Feld, Freisenbruch Süd Teil I, Teil 

11 und Teil 111 sowie Bergmannsfeld zu erwähnen. Diese 

Erschliefiungsvorhaben sind heute im wesentlichen verwirk- 


licht und haben einen erheblichen Bevölkerungszuwachs 


für die Oststadt gebracht. 


In diesem Zusammenhang hat es sich inzwischen als drin- 


gend erforderlich erwiesen, die Versorgung der Oststadt 


im schulischen Berelch durch den Neubau eines Schulzen- 


trums mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium zu erwei- 


tern. Als geeigneter Standort, der auch eine zentrale La- 


ge im Einzugsgebiet aufweist, wurde das überwiegend in 


städtischem Eigentum befindliche Gelände am pinxtenweg 


östlich der Siedlung Wolfskuhle nördlich des Hellweges 


gewählt. Das Gymnasium, in dem Mädchen und Jungen gemein- 


schaftlich unterrichtet werden (Koedukation) ist in sei- 


nem I. Bauabschnitt mit 16 Klassenzimmern und 6 weiteren 


Klassen in Schulpavillons fertiggestellt und seit eini- 


ger Zeit in Betrieb. Damit der 11. Bauabschnitt des Gym- 


nasiums mit weiteren 21 Klassenräumen, Spezial-Unter- 


richtsräumen, pädagogikraumen und Sporthalle begonnen 


sowie die Errichtung der Hauptschule, der Realschule 




schule und die Anlage eines Sportplatzes bald erfolgen 


kann, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes erfor- 


derlich. 


Der Bebauungsplan setzt dafür den gröfiten Teil des zu- 


künftigen Schulzentrums und auiierdem ein Teilstück der 


verlängerten Freisenbruchstraße, ein Teil des zukünfti- 


gen Friedhofes sowie am Hellweg/pinxtenweg ein kleines 


vorhandenes Wohngebiet fest. 


Dle Abrundung des Schulgelandes nach Norden, wo es zu- 


künftig von der in Ost-West-Richtung geplanten Verbin- 


dungsstraße Rodenseelstraße/~ohmühIentalbegrenzt wird, 


soll in einem weiteren Bebauungsplan zur Festsetzung 


kommen. 


111. 	 Rodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Bodenordnende und sonstige ?[aßnahmen sind erforderlich. 


Sollten diese Maßnahmen nlcht auf freiwilliger Basis durch 


zuführen sein, ist beabsichtigt, von der im fünften Teil 


des Bundesbaugesetzes aufgeführten Möglichkeit der Ent- 


eignung Gebrauch zu machen. 


IV. 	 Kosten 


Die der Stadt durch die Verwirklichung des Bebauungspla- 


nes voraussichtlich entstehenden Kosten wurden überschiäg- 


lich ermittelt und betragen für 


Bodenordnung : 

Straßenbau: 


Kanalbau: 

Gärtnerische Gestaltung: 


Die Kosten für die noch anstehenden Hochbaumaßnahmen des 


Schulzentrums betragen mindestens 32.0oo.000,-- DM. 


Essen, den 21. Sept. 1970
5z-l 
Baudezernat 


,: 

255 .$ Antsleiter 

... . 



Diese Begründung h a t  gernk3-§ 2 Abs. 6 des Bundesbau- 

gesetzes  vom 23. Jun i  1960 (BGB1. I S. 341) i n  de r  

Ze i t  vom 9. November b i s  9. Dezember 1970 ö f f e n t l i c h  
< 

ausgelegen. 

Essen, den 15. Dezember 1970 

Der Obers tadtdi rektor  
.-. . . ... * 

I m  Auftrage 

i?ie Ge::ehnliscng der, Bebauungsplcnes sowie Or t  und Zeit 

der ;%üsiepng; des Flnnes und der BecründunS sind gernüß

5 12 des Bundesbaugesetzes orisüblich im Airiqr-blott der 

C:ndt Essen \,oq~25:-N'oy.+JJ972 bekonn:gemachl worden. 


!!\. U E$qn, den 27. Nov. 1?72 




